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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
 
Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(4. Schulrechtsänderungsgesetz) 
 
 
A Problem 
 
Mit der verbindlichen Grundschulempfehlung und dem Prognoseunterricht wird der Elternwil-
le nicht ausreichend berücksichtigt. Die sogenannten Kopfnoten werden weder der individu-
ellen Vielfalt der Kinder und Jugendlichen gerecht, noch entsprechen sie einer angemessen 
Kultur der Rückmeldung. Mit der Streichung der Drittelparität wurde den Schülerinnen und 
Schülern die gleichberechtigte Teilhabe in der Schulkonferenz genommen und die inner-
schulische Demokratie beschädigt. Mit der verbindlichen Abschaffung der Schulbezirke für 
Grundschulen wurde den Schulträgern ein wichtiges Steuerungsinstrument für eine optimale 
Schulversorgung aus der Hand genommen.  
 
 
B Lösung 
 
Ein schulrechtliches Sofortprogramm muss - vor einer grundlegenden und umfassenden No-
vellierung des schwarz-gelben Schulgesetzes - die aufgezeigten Punkte umgehend korrigie-
ren. Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt die notwendigen Änderungen des Schulgesetzes 
NRW vor. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
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E Zuständigkeiten 
 
Zuständig ist das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
 
F Auswirkungen auf Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Aufgaben und Kostenbelastung der kommunalen Schulträger bleiben grundsätzlich unverän-
dert. Die Entscheidung, ob und wie Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche gebildet werden, 
wird in die Entscheidungskompetenz der Städte und Gemeinden gegeben. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Private Haushalte sind nicht betroffen.  
 
 
H Befristung 
 
Die bereits bestehende Regelung in § 133 Abs. 3 SchulG bleibt unberührt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Viertes Gesetz zur Änderung des Schul-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (4. Schulrechtsänderungsge-
setz) 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes 
 
Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863), 
wird wie folgt geändert: 
 

 Schulgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) 

1. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 

 § 11  
Grundschule 
 
(1) Die Grundschule umfasst die Klassen 1 
bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und 
Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Fertigkeiten, führt hin zu systema-
tischen Formen des Lernens und legt damit 
die Grundlage für die weitere Schullauf-
bahn. Die Grundschule arbeitet mit den El-
tern, den Tageseinrichtungen für Kinder und 
den weiterführenden Schulen zusammen. 
 
(2) Die Klassen 1 und 2 werden als Schul-
eingangsphase geführt. Darin werden die 
Schülerinnen und Schüler nach Entschei-
dung der Schulkonferenz entweder getrennt 
nach Jahrgängen oder in jahrgangsüber-
greifenden Gruppen unterrichtet. Die Schul-
konferenz kann frühestens nach vier Jahren 
über die Organisation der Schuleingangs-
phase neu entscheiden. Die Schulein-
gangsphase dauert in der Regel zwei Jahre. 
Sie kann auch in einem Jahr oder in drei 
Jahren durchlaufen werden. 
 
(3) Die Klassen 3 und 4 sind aufsteigend 
gegliedert. Sie können durch Beschluss der 
Schulkonferenz auf der Grundlage eines 
pädagogischen Konzeptes mit der Schul-
eingangsphase verbunden und jahrgangs-
übergreifend geführt werden. § 82 Abs. 2 
bleibt unberührt. 
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 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  
 
 (4) Die Grundschule erstellt mit dem 

Halbjahreszeugnis der Klasse 4 auf der 
Grundlage des Leistungsstands, der 
Lernentwicklung und der Fähigkeiten der 
Schülerin oder des Schülers eine zu be-
gründende Empfehlung für die Schul-
form, die für die weitere schulische För-
derung geeignet erscheint. Ist ein Kind 
nach Auffassung der Grundschule für ei-
ne weitere Schulform mit Einschränkun-
gen geeignet, wird auch diese mit dem 
genannten Zusatz benannt. Die Eltern 
entscheiden nach Beratung durch die 
Grundschule über den weiteren Bil-
dungsgang ihres Kindes in der Se-
kundarstufe I. 

 

 
 
 
 
(4) Die Grundschule erstellt mit dem Halb-
jahreszeugnis der Klasse 4 auf der Grund-
lage des Leistungsstands, der Lernentwick-
lung und der Fähigkeiten der Schülerin oder 
des Schülers eine zu begründende Empfeh-
lung für die Schulform, die für die weitere 
schulische Förderung geeignet erscheint. Ist 
ein Kind nach Auffassung der Grundschule 
für eine weitere Schulform mit Einschrän-
kungen geeignet, wird auch diese mit dem 
genannten Zusatz benannt. Die Eltern ent-
scheiden nach Beratung durch die Grund-
schule über den weiteren Bildungsgang ih-
res Kindes in der Sekundarstufe I, soweit 
nicht nach einer pädagogischen Prognose 
zu diesem Zeitpunkt dessen Eignung für die 
gewählte Schulform offensichtlich ausge-
schlossen ist. Das in der Verantwortung der 
beteiligten Schulen und der Schulaufsicht 
liegende Übergangsverfahren wird in der 
Ausbildungsordnung geregelt. Die abschlie-
ßende Entscheidung über eine offensichtli-
che Nichteignung trifft das Schulamt auf der 
Grundlage eines Prognoseunterrichts. 
 

2. § 46 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 46 
Aufnahme in die Schule, Schulwechsel 
 
(1) Über die Aufnahme der Schülerin oder 
des Schülers in die Schule entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter innerhalb 
des vom Schulträger hierfür festgelegten 
Rahmens, insbesondere der Zahl der Paral-
lelklassen pro Jahrgang. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter kann vorübergehend 
Schülerinnen und Schüler als Gäste auf-
nehmen. Schülerinnen und Schüler werden 
in der Regel zu Beginn des Schuljahres, in 
Weiterbildungskollegs zu Beginn des Schul-
halbjahres in die Schule aufgenommen. 
 
(2) Die Aufnahme in eine Schule kann ab-
gelehnt werden, wenn ihre Auf-
nahmekapazität erschöpft ist oder die Zahl 
der Anmeldungen die Mindestgröße unter-
schreitet. Besondere Aufnahmevorausset-
zungen und Aufnahmeverfahren für einzel-
ne Schulstufen oder Schulformen sowie 
Aufnahmekriterien bei einem Anmeldeüber-
hang können in der jeweiligen Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung geregelt werden. 
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Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
 (3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf 

Aufnahme in die seiner Wohnung 
nächstgelegene Grundschule der ge-
wünschten Schulart in seiner Gemeinde 
im Rahmen der vom Schulträger festge-
legten Aufnahmekapazität, soweit der 
Schulträger keinen Schuleinzugsbereich 
gebildet hat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Auf-
nahme in die seiner Wohnung nächstgele-
gene Grundschule der gewünschten Schul-
art in seiner Gemeinde im Rahmen der vom 
Schulträger festgelegten Aufnahmekapazi-
tät. 
 
(4) Jeder Ausbildungsbetrieb hat den An-
spruch, dass seine Auszubildenden zur Er-
füllung der Schulpflicht das zum Ausbil-
dungsbetrieb nächstgelegene Berufskolleg 
besuchen, in dem eine entsprechende 
Fachklasse eingerichtet ist. Mit Einver-
ständnis des Ausbildungsbetriebs kann eine 
Auszubildende oder ein Auszubildender ein 
anderes, insbesondere wohnortnäheres Be-
rufskolleg, an dem eine entsprechende 
Fachklasse eingerichtet ist, im Rahmen der 
Aufnahmekapazität besuchen. § 84 bleibt 
unberührt. 
 
(5) Schülerinnen und Schülern, die in ihrer 
Gemeinde eine Schule der gewünschten 
Schulform nicht besuchen können, darf die 
Aufnahme in die Schule einer anderen Ge-
meinde nicht deshalb verweigert werden, 
weil die Eltern dort nicht wohnen. 
 
(6) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine 
Schülerin oder einen Schüler nach Anhö-
rung der Eltern und der beteiligten Schulträ-
ger einer bestimmten Schule am Wohnort 
oder in einer anderen Gemeinde zuweisen. 
Dies gilt insbesondere, wenn eine schul-
pflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger 
Schüler nicht in eine Schule der gewählten 
und der Eignung entsprechenden Schulform 
aufgenommen worden ist. 
 
(7) Eine Schülerin oder ein Schüler, die 
oder der die Schule wechselt, wird im Rah-
men der Verweildauer in die Schulstufe, die 
Schulform und die Klasse oder Jahrgangs-
stufe aufgenommen, die dem bisherigen Bil-
dungsgang und dem Zeugnis entsprechen. 
Näheres zum Schulformwechsel bestimmen 
die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 
 
(8) In der Sekundarstufe I prüft die Schule 
gemäß § 13 Abs. 3 und nach Maßgabe der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung im 
Rahmen der jährlichen Versetzungsent-
scheidung, ob den Eltern leistungsstarker 
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Schülerinnen und Schüler der Hauptschule 
der Wechsel ihres Kindes zur Realschule 
oder zum Gymnasium und den Eltern leis-
tungsstarker Schülerinnen und Schüler der 
Realschule der Wechsel ihres Kindes zum 
Gymnasium zu empfehlen ist. 
 

3. § 49 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 (2) Neben den Angaben zum Leistungs-

stand werden in Zeugnissen und in Be-
scheinigungen über die Schullaufbahn 
die entschuldigten und unentschuldigten 
Fehlzeiten aufgenommen. Ferner können 
nach Entscheidung der Versetzungskon-
ferenz Aussagen zum Arbeits- und Sozi-
alverhalten aufgenommen werden. Die 
Schulkonferenz stellt Grundsätze zu ei-
ner einheitlichen Handhabung der Aus-
sagen auf. Die Aufnahme der Fehlzeiten 
und der Aussagen zum Arbeits- und So-
zialverhalten entfällt bei Abschluss- und 
Abgangszeugnissen. 

 
 
 Es wird folgender neuer Absatz 3 einge-

fügt.  
 
 (3) Nach Entscheidung der Zeugnis- oder 

Versetzungskonferenz werden weitere 
Bemerkungen über besondere Leistun-

 § 49  
Zeugnisse, Bescheinigungen über die 
Schullaufbahn 
 
(1) Schülerinnen und Schüler erhalten am 
Ende des Schuljahres und in der Regel am 
Ende des Schulhalbjahres oder des ent-
sprechenden Ausbildungsabschnittes ein 
Zeugnis über die erbrachten Leistungen o-
der eine Bescheinigung über die Schullauf-
bahn. Schülerinnen und Schüler, die die 
Schule verlassen, erhalten 
 
1. ein Abschlusszeugnis, wenn nach Erfül-

lung der Schulpflicht in der Se-
kundarstufe I oder II ein Abschluss er-
worben wurde, 

2. ein Abgangszeugnis, wenn eine Schule 
nach Erfüllung der Schulpflicht ohne 
Abschluss verlassen wird,  

3. ein Überweisungszeugnis, wenn sie in-
nerhalb einer Schulstufe die Schule 
wechseln; auf Überweisungszeugnissen 
sind erworbene Abschlüsse und Be-
rechtigungen zu vermerken. 

 
(2) Soweit in den Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen nichts anderes bestimmt 
ist, werden neben den Angaben zum Leis-
tungsstand in Zeugnisse und in Bescheini-
gungen über die Schullaufbahn aufgenom-
men: 
 
1. die entschuldigten und unentschuldig-

ten Fehlzeiten, 
2. Aussagen zum Arbeitsverhalten und 

zum Sozialverhalten, denen die Noten-
stufen „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“ 
und „unbefriedigend“ zu Grunde gelegt 
werden und die nach Entscheidung der 
Zeugnis- oder Versetzungskonferenz 
durch eine Beschreibung ergänzt wer-
den können; die Schulkonferenz ent-
scheidet, ob die Aussagen zum Arbeits-
verhalten und zum Sozialverhalten an 
der Schule durch Beschreibungen er-
gänzt werden sollen und stellt Grund-
sätze für eine einheitliche Handhabung 
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gen und besonderen persönlichen Ein-
satz im außerunterrichtlichen Bereich in 
Zeugnissen und in Bescheinigungen ü-
ber die Schullaufbahnen aufgenommen. 
Auf Wunsch der Schülerin oder des 
Schülers können ebenfalls außerschuli-
sche ehrenamtliche Tätigkeiten gewür-
digt werden. In Abschluss- und Ab-
gangszeugnissen beziehen sich Bemer-
kungen nach dieser Nummer auch auf 
die gesamte Schullaufbahn. 

 
 
 
 
 
 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

auf, 
3. nach Entscheidung der Zeugnis- oder 

Versetzungskonferenz weitere Bemer-
kungen über besondere Leistungen und 
besonderen persönlichen Einsatz im 
außerunterrichtlichen Bereich. Auf 
Wunsch der Schülerin oder des Schü-
lers können ebenfalls außerschulische 
ehrenamtliche Tätigkeiten in Zeugnis-
sen und in Bescheinigungen über die 
Schullaufbahnen gewürdigt werden. In 
Abschluss- und Abgangszeugnissen 
beziehen sich Bemerkungen nach die-
ser Nummer auch auf die gesamte 
Schullaufbahn. 

 
(3) Zeugnisse, die zerstört oder abhanden 
gekommen sind, können durch eine Be-
scheinigung der oberen Schulaufsichtsbe-
hörde ersetzt werden, wenn bei der Schule 
keine oder nur noch unvollständige Zeug-
nisunterlagen vorhanden sind. Die Voraus-
setzungen für die Ausstellung der Be-
scheinigung sind von einer Person, die auf 
Grund ihrer dienstlichen Stellung von der 
Ablegung der Prüfung oder dem Erwerb des 
Befähigungsnachweises Kenntnis hat, 
durch Versicherung an Eides Statt vor der 
oberen Schulaufsichtsbehörde zu bestäti-
gen. Die Voraussetzungen können auch 
durch Versicherung an Eides Statt vor der 
oberen Schulaufsichtsbehörde von zwei 
Personen bestätigt werden, die von der Ab-
legung der Prüfung oder dem Erwerb des 
Befähigungsnachweises eigene Kenntnis 
haben. 
 

4. § 66 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 66 
Zusammensetzung der Schulkonferenz 
 
(1) Die Schulkonferenz hat bei Schulen mit 
 
a) bis zu 200 Schülerinnen und Schülern 6 

Mitglieder, an Berufskollegs 12 Mitglie-
der, 

b) bis zu 500 Schülerinnen und Schülern 
12 Mitglieder, 

c) mehr als 500 Schülerinnen und Schü-
lern 18 Mitglieder, an Schulen mit Se-
kundarstufe I und II 20 Mitglieder.  

 
(2) Die Schulkonferenz kann mit den Stim-
men von zwei Dritteln ihrer Mitglieder eine 
Erhöhung der Mitgliederzahl beschließen, 
wobei das Verhältnis der Zahlen nach Ab-
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 In Absatz 3 erhalten die Ziffern 2. bis 4. 

folgende Fassung: 
 
 
 
 
 
 
 

2. an Schulen der Sekundarstufe I sowie 
an Schulen mit Primarstufe und Se-
kundarstufe I sowie an Schulen der 
Sekundarstufe I und II 1 : 1 : 1 

3. an Schulen der Sekundarstufe II 
5 : 2 : 5 

 
 Ziffer 4. entfällt 
 

satz 3 zu wahren ist. 
 
(3) Mitglieder der Schulkonferenz sind die 
Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die 
gewählte Vertretung der Lehrerinnen und 
Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler im 
Verhältnis  
Lehrerinnen und Lehrer : Eltern : Schülerin-
nen und Schüler 
 
1. an Schulen der Primarstufe 1 : 1 : 0 
2. an Schulen der Sekundarstufe I sowie 

an Schulen mit Primarstufe und Sekun-
darstufe I 3 : 2 : 1 

3. an Schulen der Sekundarstufe II 
3 : 1 : 2 

4. an Schulen der Sekundarstufe I und II 
2 : 1 : 1 

5. an Weiterbildungskollegs und dem Kol-
leg für Aussiedlerinnen und Aussiedler 
1 : 0 : 1. 

 
(4) An Berufskollegs mit bis zu 500 Schüle-
rinnen und Schülern gehören der Schulkon-
ferenz je ein Mitglied als Vertreterin oder 
Vertreter der Ausbildenden und der Auszu-
bildenden mit Stimmrecht sowie je ein wei-
teres Mitglied als Vertreterin oder Vertreter 
der Ausbildenden und der Auszubildenden 
mit beratender Stimme an. An Berufskollegs 
mit mehr als 500 Schülerinnen und Schü-
lern gehören der Schulkonferenz je zwei 
Mitglieder als Vertreterinnen und Vertreter 
der Ausbildenden und der Auszubildenden 
mit Stimmrecht an. Die Mitglieder mit 
Stimmrecht werden auf die Zahl der Vertre-
terinnen und Vertreter der Eltern und der 
Schülerinnen und Schüler gemäß den Ab-
sätzen 1 und 3 angerechnet. Die Vertretung 
der Ausbildenden wird von der zuständigen 
Stelle gemäß § 71 des Berufsbildungsge-
setzes benannt. Die im Bezirk der zuständi-
gen Stelle bestehenden Gewerkschaften 
und selbstständigen Vereinigungen von Ar-
beitnehmern mit sozial- oder berufspoliti-
scher Zwecksetzung benennen die Vertre-
tung der Auszubildenden. 
 
(5) Die oder der Vorsitzende der Schul-
pflegschaft und die Schülersprecherin oder 
der Schülersprecher sind jeweils unter An-
rechnung auf die Zahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der Eltern und der Schülerin-
nen und Schüler gemäß den Absätzen 
1 und 3 Mitglieder der Schulkonferenz, so-
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fern sie dies nicht ablehnen. 
 
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
führt den Vorsitz in der Schulkonferenz. Sie 
oder er hat, ebenso wie im Falle der Ver-
hinderung die ständige Vertretung, kein 
Stimmrecht. Abweichend hiervon gibt bei 
Stimmengleichheit ihre oder seine Stimme 
den Ausschlag. Die ständige Vertretung und 
die Verbindungslehrerinnen und -lehrer 
nehmen beratend an der Schulkonferenz 
teil. 
 
(7) Die Schulkonferenz kann Vertreterinnen 
und Vertreter schulergänzender Angebote 
und Personen aus dem schulischen Umfeld 
als beratende Mitglieder berufen. 
 

5. § 84 wird wie folgt geändert: 
 
 Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 „§ 84 Schuleinzugsbereiche“ 
 
 
 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 (1) Für jede öffentliche Schule kann der 

Schulträger durch Rechtsverordnung ein 
räumlich abgegrenztes Gebiet als Schul-
einzugsbereich bilden. Eine Schule kann 
die Aufnahme einer Schülerin oder eines 
Schülers ablehnen, wenn sie oder er 
nicht im Schuleinzugsbereich wohnt und 
keinen wichtigen Grund für den Besuch 
der Schule darlegt. § 46 Abs. 5 bleibt 
unberührt. 

 § 84 
 
Schuleinzugsbereiche der Förderschu-
len, Bezirksfachklassen und bezirks-
übergreifende Fachklassen der Berufs-
schulen 
 
 
(1) Für Förderschulen kann der Schulträger 
durch Rechtsverordnung ein räumlich ab-
gegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich 
bilden. Eine Schule kann die Aufnahme ei-
ner Schülerin oder eines Schülers ableh-
nen, wenn sie oder er nicht im Schulein-
zugsbereich wohnt und keinen wichtigen 
Grund für den Besuch der Schule darlegt. 
 
(2) Für Berufsschulen kann die obere Schul-
aufsichtsbehörde durch Rechtsverordnung 
für einzelne Ausbildungsberufe Bezirks-
fachklassen bilden, wenn die Schülerzahlen 
im Einzugsbereich eines Schulträgers ge-
mäß der Verordnung zur Ausführung des 
§ 93 Abs. 2 für die Fachklassenbildung nicht 
ausreichen. Die beteiligten Schulträger sind 
anzuhören.  
 
(3) Sofern Bezirksfachklassen innerhalb ei-
nes Regierungsbezirks nicht gebildet wer-
den können, bildet das Ministerium durch 
Rechtsverordnung für ein räumlich abge-
grenztes Gebiet bezirksübergreifende Fach-
klassen. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
 
Artikel 1 Ziffer IV. tritt am 01. August 2011 in 
Kraft. 
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Begründung 
 
Artikel 1  
Änderung des Schulgesetzes 
 
1. zu § 11: 
Die verbindlichere Grundschulempfehlung und der Prognoseunterricht haben den Elternwil-
len ausgehebelt. Wissenschaftlich belegt ist, dass ca. 40% der Grundschulempfehlungen in 
der Prognose falsch sind, die Kinder häufig über- und unterschätzt werden. Häufig wird das 
Kind akademisch gebildeter Eltern immer noch besser eingeschätzt, als ein Kind nicht-
akademisch gebildeter Eltern (bei gleicher Kompetenz im Lernvermögen). Schwarz-gelb hat 
daraus keine Lehre gezogen. Stattdessen wurde das System verschärft. Wird die Grund-
schulempfehlung von den Eltern nicht akzeptiert, kommt das Kind in den Prognoseunterricht. 
Der Elterwille wird missachtet. Kinder mit neun oder zehn Jahren werden mit einem mehrtä-
gigen "assessment" (Prognoseunterricht) konfrontiert und durch Personen, die ihnen völlig 
unbekannt sind, abschließend beurteilt. Das ist nicht kindgerecht, verschärft die Selektion 
und mindert die Bildungsbeteiligung. Mit den Änderungen erhält der Elternwille wieder Vor-
rang. 
 
 
2. zu § 46: 
Siehe die Begründung zu § 84 Abs. 1. 
 
 
3. zu § 49: 
Das Arbeits- und Sozialverhalten durch sogenannten „Kopfnoten“ zu beurteilen, ist kontra-
produktiv. Eine solche Note wird der individuellen Vielfalt des Kindes nicht gerecht und ent-
spricht nicht einer angemessenen Kultur der Rückmeldung. Vielmehr müssen Aussagen zum 
Arbeits- und Sozialverhalten inhaltliche Hinweise zu Entwicklungsbedarf und erforderlichen 
Verhaltensänderungen enthalten. Mit den Änderungen werden die sogenannten „Kopfnoten“ 
abgeschafft.  
 
 
4. zu § 66: 
Die Beteiligungsrechte der Eltern und der Schülerinnen und Schüler wurden durch das 
schwarz-gelbe Schulgesetz beschnitten. Die Drittelparität in der Schulkonferenz wurde ab-
geschafft und damit auch die Schülermitbestimmung eingeschränkt. Die Mitgestaltung durch 
die „Hauptpersonen“ an einer Schule und damit die innerschulische Demokratie spielt somit 
lediglich eine sekundäre Rolle. Die Schule ist aber ein zentraler Ort der Demokratie, an wel-
chem alle für den Lernprozess Verantwortlichen gemeinsam gestalten und entscheiden soll-
ten. Die Drittelparität macht bewusst, dass Schule keine Veranstaltung einer einzelnen 
Gruppe ist. Sie zwingt dazu, Einstellungen, Haltungen und fachliche Entscheidungen zu be-
gründen und argumentativ zu überzeugen. Demokratie muss von klein auf erlebt werden und 
für Kinder und Jugendliche erfahrbar sein.  
Schule braucht auch bessere Elternmitwirkung. Mit den Änderungen zur Drittelparität wird 
dies wieder eingeführt.  
 
5. zu § 84: 
Die Streichung der Schulbezirke und von Schuleinzugsbereichen wurde von Vertreterinnen 
und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände einhellig als problematisch und falsch be-
urteilt. Sie sprachen und sprechen sich ebenso einhellig für Schuleinzugsbereiche als Steue-
rungsinstrument aus. Die Änderung ermöglicht den Kommunen die Nutzung dieses planeri-
schen Instruments, um zum Beispiel eine gleichmäßige Auslastung ihrer Schulen zu errei-
chen. Der Hinweis auf § 46 Abs. 5 dient der Klarstellung. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/24 

 12 

 
Artikel 2 
Inkrafttreten 
 
Regelungen für das Inkrafttreten der Änderungen des Schulgesetzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannelore Kraft     Sylvia Löhrmann 
Carina Gödecke     Johannes Remmel 
Ute Schäfer       Sigrid Beer 
 
 
und Fraktion      und Fraktion 
 


